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RS Vwgh 1989/5/30 89/14/0044
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1990, 21;

Rechtssatz

Hat der Geschäftsführer der GmbH schuldhaft seine P=icht verletzt, für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der

Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde auch davon ausgehen, daß die P=ichtverletzung Ursache für die

Uneinbringlichkeit der Abgabenschuld war.
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